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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1959

Norm

ABGB §1153 C

ABGB §1157

ABGB §1313

VersVG §67

Rechtssatz

Hat der als Kraftfahrer beschäftigte Arbeitnehmer einer von der gesetzlichen Haftp ichtversicherung freigestellten

ö entlich-rechtlichen Körperschaft fahrlässig einen Verkehrsunfall verursacht, so gebot auch schon vor Inkrafttreten

der Novelle zum P ichtversicherungsgesetz vom 16.07.1957 die dem Arbeitgeber obliegende Fürsorgep icht, den

Arbeitnehmer in gleichem Umfange freizustellen, wie ein von einem privaten Arbeitgeber beschäftigter Kraftfahrer

infolge der bestehenden Zwangshaftp ichtversicherung den Schaden nicht zu tragen braucht. Insoweit kann der

Arbeitnehmer auch im Wege des Rückgri s nicht in Anspruch genommen werden, wenn die ö entlich-rechtliche

Körperschaft selbst den Dritten entschädigt hat.
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